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Die Münchner Bäder müssen wieder sicher werden - weg mit dem "Bäder-Erlaß des OB!
Antrag Nr. 14-20 / A 05507 von Herrn StR Karl Richter vom 17.06.2019, eingegangen am 
17.06.2019

Sehr geehrter Herr Stadtrat Richter,

in Ihrem o.g. Antrag fordern Sie die Aufhebung des „Bäder-Erlasses“, der unter 18-jährigen seit
Mai 2019 den kostenlosen Eintritt in die Münchner Schwimmbäder ermöglicht.

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtratsmitglieder nur auf 
Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadtrat zuständig ist. Die Thematik einer 
Änderung der Eintritts- und Kostenordnung in den Münchner Bädern fällt jedoch nicht in die 
Zuständigkeit des Stadtrates oder als laufende Angelegenheit in die Zuständigkeit des 
Oberbürgermeisters, sondern in den operativen Geschäftsbereich der Stadtwerke München 
GmbH (SWM). Eine beschlussmäßige Behandlung der Angelegenheit im Stadtrat ist daher 
rechtlich nicht möglich. Daher wird der Antrag im Folgenden als Brief beantwortet.

Hierzu haben wir die SWM um Stellungnahme gebeten, welche Folgendes mitteilte: 

„Die Stadtwerke München haben umgehend auf die Vorfälle reagiert und mit externer 
Unterstützung die Kundenbetreuung vor Ort verstärkt. Darüber hinaus haben die Stadtwerke 
einen Sommerbäderpass eingeführt. Mit dem personalisierten Pass wird der Zugang an den 
Kassen reguliert und die Identität der Kinder und Jugendlichen kann bei Verstoß gegen die 
Haus- und Baderegeln schnell überprüft werden.“
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Wir gehen davon aus, dass sich durch die neuen Maßnahmen die Situation in den Münchner 
Sommerbädern wieder so entspannt, dass alle Badegäste wie gewohnt angenehme Stunden 
in den Münchner Bädern verbringen können.

Ich gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit erledigt ist.

Mit freundlichen Grüßen

II. Abdruck von I.
an das Direktorium-HA II/V 1 (Az.: D-HA II/V1 5220-27-0096)
an RS/BW
per Mail an anlagen.ru@muenchen.de

per Hauspost
an die Stadtwerke München GmbH, Ressort Bäder

jeweils z.K.

III. Vor Auslauf mit gesondertem Anschreiben an Hr. OB, mit der Bitte um Zustimmung.

IV. Wv. FB 5
Netzlaufwerke/raw-ablage/FB5/SWM/3 Gremien/1 Stadt/1 Stadtrat/2 Antraege/BIA/5507_Antw.odt
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